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Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit

Die Gesellschafterversammlung der Werkstatt
für angepasste Arbeit GmbH hat am 12. Juli
2022 den Jahresabschluss zum 31.12.2021 fest-
gestellt. Danach schließt die Bilanz zum
31. Dezember 2021 mit einer Summe von
27.163.879,18 € ab. Der in der Gewinn- und
Verlustrechnung ausgewiesene Jahresüber-
schuss in Höhe von 444.124,85 € soll in voller
Höhe den Gewinnrücklagen zugeführt werden.

Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsführung
wurde für das Rechnungsjahr 2021 einstimmig
Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2021 und der Lagebericht
liegen montags bis freitags von 9 Uhr bis 14 Uhr
in den Geschäftsräumen der Werkstatt für
angepasste Arbeit GmbH, Marienburger Straße
24 in Düsseldorf, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts beauftragte Baker Tilly GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 28.
April 2022 folgenden Bestätigungsvermerk
erteilt:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Werkstatt
für angepasste Arbeit GmbH – bestehend aus
der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir
den Lagebericht der Werkstatt für angepasste
Arbeit GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Janu-
ar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnen Erkenntnisse

– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in
allen wesentlichen Belangen den deutschen,
für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter

Jahresabschluss 2021 der Werkstatt für angepasste Arbeit GmbH
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft
zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmungen
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung
mit den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unse-
re sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-
einstimmungen mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmungen mit den deutschen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
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notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende
geeignete Nachweise für die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen,
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss
und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernünftigerweise erwartet werden könnte,
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage-
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung.

Darüber hinaus

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, planen und
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf
diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als

bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängende Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie auf der Grundlage der
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsamen Zweifel an der Fähigkeit
der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss
und im Lagebericht aufmerksam zu machen
oder, falls diese Angaben unangemessen
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol-
gerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestätigungsvermerks
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige
Ereignisse oder Gegebenheiten können
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann;

– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der
Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lageberichts
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-
entsprechung und das von ihm vermittelte
Bild von der Lage des Unternehmens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zugrunde
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es
besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger Mängel im internen Kontroll-
system, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen.

Düsseldorf, 28. April 2022

Baker Tilly GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Düsseldorf)

Düsseldorf, 09.08.2022

Werkstatt für angepasste Arbeit GmbH
Die Geschäftsführung

Thomas Schilder
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Jahresabschluss der SWD Städt. Wohnungsgesellschaft
Düsseldorf mbH & Co. KG
Die Gesellschafterversammlung der SWD Städt.
Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co.
KG hat am 13./27. Juli 2022 den vom Aufsichts-
rat am 28. Juni 2022 festgestellten Jahresab-
schluss zum 31.12.2021 mit Lagebericht zur
Kenntnis genommen und beschlossen, den
Bilanzgewinn 2021 in Höhe von 727.273,65 €
den Gewinnrücklagen gemäß § 272 Abs. 3 HGB
zuzuführen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen im Ver-
waltungsgebäude in Düsseldorf, Erna-Eckstein-
Straße 6, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichtes beauftragte Dr. Brandenburg
Wirtschaftsberatungs-GmbH hat am 23. Mai
2022 folgenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES
UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die SWD Städt. Wohnungsgesellschaft
Düsseldorf mbH & Co. KG, Düsseldorf

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der SWD Städt.
Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co.
KG, Düsseldorf, – bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem
Anhang, einschließlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden –
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht der SWD Städt. Wohnungsgesellschaft
Düsseldorf mbH & Co. KG, Düsseldorf, für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2021 geprüft. Nach unserer Beurteilung auf-
grund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in
allen wesentlichen Belangen den deutschen,
für Kapitalgesellschaften und Personenhan-
delsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens- und
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezem-
ber 2021 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31.
Dezember 2021 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften und
Personenhandelsgesellschaften im Sinne des
§ 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung als notwendig bestimmt haben,
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen
Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jah-
resabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter
dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren,
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche
Gegebenheiten entgegenstehen. Außerdem
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erach-

tet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu können. Der Aufsichtsrat ist ver-
antwortlich für die Überwachung des Rech-
nungslegungsprozesses der Gesellschaft zur
Aufstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen,
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss
und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende
Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.
Falsche Darstellungen können aus Verstößen
oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten
beeinflussen. Während der Prüfung üben wir
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, planen und
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf
diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können.

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
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Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben.

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben.

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehöri-
gen Angaben im Jahresabschluss und im
Lagebericht aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind,
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen
auf der Grundlage der bis zum Datum unse-

res Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen,
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann.

– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der
Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt.

– beurteilen wir den Einklang des Lageberichts
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-
entsprechung und das von ihm vermittelte
Bild von der Lage der Gesellschaft.

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-

entierten Angaben sowie zu den zugrunde
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risi-
ko, dass künftige Ereignisse wesentlich von
den zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger Mängel im internen Kontroll-
system, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen.

Düsseldorf, den 23. Mai 2022

Dr. Brandenburg Wirtschaftsberatungs-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft“

Düsseldorf, 12. August 2022

SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf
mbH & Co. KG
DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

Klaus Feldhaus Dr. Eva-Maria Illigen-Günther

Jahresabschluss der SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG
Düsseldorf
Die Gesellschafterversammlung der SWD Städt.
Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf hat
am 13.07.2022 den Jahresabschluss zum
31.12.2021 mit Lagebericht festgestellt und
beschlossen, den Jahresüberschuss von
4.745.682,50 € auf neue Rechnung vorzutra-
gen und auf dem Gewinnrücklagenkonto der
Kommanditistin (Kapitalkonto III gemäß § 5 Abs.
5 des Gesellschaftsvertrages) zu verbuchen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen im Ver-
waltungsgebäude in Düsseldorf, Erna-Eckstein-
Straße 6, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichtes beauftragte Dr. Brandenburg
Wirtschaftsberatungs-GmbH hat am 23. Mai
2022 folgenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK
DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co.
KG Düsseldorf, Düsseldorf

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der SWD Städt.
Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf,

Düsseldorf, – bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem
Anhang, einschließlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden –
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht der SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH &
Co. KG Düsseldorf, Düsseldorf, für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2021 geprüft. Nach unserer Beurteilung auf-
grund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse

– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in
allen wesentlichen Belangen den deutschen,
für Kapitalgesellschaften und Personenhan-
delsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens- und
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezem-
ber 2021 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2021 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem

Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
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Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
und des Aufsichtsrats für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften und
Personenhandelsgesellschaften im Sinne des
§ 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung als notwendig bestimmt haben,
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen
Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jah-
resabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter
dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren,
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche
Gegebenheiten entgegenstehen. Außerdem
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss in
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erach-
tet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu können. Der Aufsichtsrat ist ver-
antwortlich für die Überwachung des Rech-
nungslegungsprozesses der Gesellschaft zur
Aufstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften

entspricht und die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen,
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss
und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende
Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.
Falsche Darstellungen können aus Verstößen
oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten
beeinflussen. Während der Prüfung üben wir
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, planen und
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf
diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können.

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben.

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben.

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehöri-
gen Angaben im Jahresabschluss und im

Lagebericht aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind,
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen
auf der Grundlage der bis zum Datum unse-
res Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen,
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann.

– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der
Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt.

– beurteilen wir den Einklang des Lageberichts
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-
entsprechung und das von ihm vermittelte
Bild von der Lage der Gesellschaft.

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zugrunde
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risi-
ko, dass künftige Ereignisse wesentlich von
den zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger Mängel im internen Kontroll-
system, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen.

Düsseldorf, den 23. Mai 2022

Dr. Brandenburg Wirtschaftsberatungs-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft“

Düsseldorf, 12. August 2022

SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG
Düsseldorf
DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

Klaus Feldhaus
Dr. Eva-Maria Illigen-Günther



Seite 6 Amtliche Bekanntmachungen | Ausgabe 32/33 | 20. August 2022

Jahresabschluss der SWD Städt. Wohnungs-Verwaltungs-GmbH
Düsseldorf
Die Gesellschafterversammlung der SWD Städt.
Wohnungs-Verwaltungs-GmbH Düsseldorf hat
am 13.07.2022 den Jahresabschluss zum
31.12.2021 mit Lagebericht festgestellt und
beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von
1.079,35 € für das Geschäftsjahr 2021 auf neue
Rechnung vorzutragen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen im Ver-
waltungsgebäude in Düsseldorf, Erna-Eckstein-
Straße 6, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichtes beauftragte Dr. Brandenburg
Wirtschaftsberatungs-GmbH hat am 23. Mai
2022 folgenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK
DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die SWD Städt. Wohnungs-Verwaltungs-
GmbH Düsseldorf, Düsseldorf

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der SWD Städt.
Wohnungs-Verwaltungs-GmbH Düsseldorf,
Düsseldorf, – bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem
Anhang, einschließlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden –
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-
richt der SWD Städt. Wohnungs-Verwaltungs-
GmbH Düsseldorf, Düsseldorf, für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2021 geprüft. Nach unserer Beurteilung auf-
grund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse

– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in
allen wesentlichen Belangen den deutschen,
für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft
zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2021 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
für den Jahresabschluss und den Lage-
bericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der
Aufstellung des Jahresabschlusses sind die
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-
teren haben sie die Verantwortung, Sachverhal-
te in Zusammenhang mit der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen. Außerdem sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Aufstel-
lung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht
und die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die
sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung
mit den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen und um aus-
reichende geeignete Nachweise für die Aus-
sagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen,
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss
und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende
Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.
Falsche Darstellungen können aus Verstößen
oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten
beeinflussen. Während der Prüfung üben wir
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, planen und
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf
diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können.

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
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Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben.

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben.

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehöri-
gen Angaben im Jahresabschluss und im
Lagebericht aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind,
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen
auf der Grundlage der bis zum Datum unse-
res Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen,
dass die Gesellschaft ihre Unternehmen-
stätigkeit nicht mehr fortführen kann.

– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der
Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt.

– beurteilen wir den Einklang des Lageberichts
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-
entsprechung und das von ihm vermittelte
Bild von der Lage der Gesellschaft.

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen
wir dabei insbesondere die den zukunftsori-
entierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zugrunde
liegenden Annahmen geben wir nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger Mängel im internen Kontroll-
system, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen.

Düsseldorf, den 23. Mai 2022

Dr. Brandenburg Wirtschaftsberatungs-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft“

Düsseldorf, 12. August 2022

SWD Städt. Wohnungs-Verwaltungs-GmbH
Düsseldorf
DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

Klaus Feldhaus
Dr. Eva-Maria Illigen-Günther
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Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 20. August 2022 auch durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c1608343 auch öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 der Hauptsatzung
bekannt gemacht.

Wasserrechtliche Planfeststellung
Bekanntmachung über den Gewässerausbau zum Hochwasserschutz an der Nördlichen Düssel im Bereich der Zweibrückenstraße
in Düsseldorf-Gerresheim

Zur Durchführung des Planfeststellungsverfah-
rens nach § 68 des Gesetzes zur Ordnung des
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -
WHG) in der Fassung vom 31.07.2009, (BGBl. I
Nr. 51, S. 2585), in Kraft getreten am 01.03.2010
und zuletzt geändert durch Gesetz vom
19.06.2020 (BGBl. I Nr. 30, S. 1408), i. V. m. den
§§ 68 bis 71, 97, 107 und 110 des Wassergeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
wassergesetz – LWG) in der Fassung vom
25.06.1995 (GV NW vom 18.08.1995, S. 926),
neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom
08.07.2016 (GV NRW, S. 559), in Kraft getreten
am 16.07.2016, zuletzt geändert durch das
Gesetz zur Änderung des Landeswassergeset-
zes vom 04.05.2021 (GV NRW, S. 560), in Kraft
getreten am 18.05.2021, liegt der Plan zum
Hochwasserschutz an der Nördlichen Düssel im
Bereich der Zweibrückenstraße in Düsseldorf-
Gerresheim gemäß § 72 ff. des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (VwVfG NW) i. d. F. vom 12.11.1999 (GV
NRW, S. 602), zuletzte geändert durch Artikel 6
des Gesetzes vom 17.05.2018 (GV NRW, S.
244), in Kraft getreten am 25.05.2018, in der
Zeit von Montag, dem 22.08.2022 bis Donners-
tag, dem 22.09.2022 einschließlich, während

der Dienststunden montags bis donnerstags von
8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr im
Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz Düs-
seldorf - Untere Umweltschutzbehörde, Zimmer
315, Brinckmannstraße 7, 40225 Düsseldorf
(Einsicht nach Terminvereinbarung –
Tel.: 0211/89-26866) und bei der Bezirksver-
waltungsstelle 7, Neusser Tor 12, 40625 Düssel-
dorf (Einsicht nach Terminvereinbarung –
Tel.: 0211/89-93059), zu jedermanns Einsicht
aus.
Außerdem können die Antragsunterlagen
auf den Internetseiten des Amtes für Umwelt-
und Verbraucherschutz Düsseldorf eingesehen
werden:

https://www.duesseldorf.de/umweltamt/
umweltthemen-von-a-z/wasser/oberflaechen
gewaesser/gewaesserausbauverfahren.html

Für das o. g. Vorhaben wird gemäß § 3a UVPG
festgestellt, dass keine Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
besteht.

Einwendungen gegen das geplante Vorhaben
können schriftlich oder mündlich zur Nieder-

schrift spätestens innerhalb von zwei Wochen
nach Ende der Auslegungsfrist beim Amt für
Umwelt- und Verbraucherschutz, Untere
Umweltschutzbehörde, Brinckmannstraße 7,
40225 Düsseldorf erhoben werden.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Ein-
wendungen ausgeschlossen, die nicht auf
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen
oder das Verfahren verzögern.

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig erho-
benen Einwendungen wird ein Erörterungster-
min anberaumt, zu dem die Beteiligten noch
gesondert eingeladen werden. Darüber hinaus
wird der Erörterungstermin mindestens eine
Woche vorher ortsüblich bekanntgemacht.

Düsseldorf, 08.08.2022

Der Oberbürgermeister
Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Untere Umweltschutzbehörde

Im Auftrag
Pähler

Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 20. August 2022 auch durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c160836 auch öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 der Hauptsatzung
bekannt gemacht.

Ortsübliche Bekanntmachung
der Offenlage des Planfeststellungsbeschlusses und Hinweis auf dessen Auslegung gemäß § 9 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG a.F.) und § 74 Abs. 4 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) über die Planfeststellung für die Elektrifizierung
der Regiobahn-Infrastruktur S 28 – Wuppertal-Mettmann – Kaarst, Teilstrecke „Bahnhof Mettmann-Stadtwald – Düsseldorf-Gerresheim“
der Regiobahn GmbH (Strecke 2423)

1. Der Planfeststellungsbeschluss der Bezirks-
regierung Düsseldorf vom 07.07.2022 - Az.:
25.17.01.02-20/12-17 -, mit dem die Elektrifi-
zierung der Regiobahn-Infrastruktur S 28 –
Wuppertal – Mettmann – Kaarst, Teilstrecke
„Bahnhof Mettmann-Stadtwald – Düssel-
dorf-Gerresheim“ (Planfeststellungsab-
schnitt II) der Regiobahn GmbH (Strecke
2423) gemäß § 18 Allgemeines Eisenbahn-
gesetz (AEG) und § 74 Abs. 1 Satz 1 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) fest-
gestellt wird, liegt zusammen mit einer Aus-
fertigung der festgestellten Planunterlagen
einschließlich des Deckblattes 1 in der Zeit
vom 23.08.2022 bis 05.09.2022 (ein-
schließlich) bei der Landeshauptstadt
Düsseldorf, Amt für Verkehrsmanagement,
Auf’m Hennekamp 45, 40225 Düsseldorf,
Zimmer 4.06 während der Dienststunden

Montag bis Donnerstag
von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht aus.

Hierbei ist zu beachten, dass das Technische
Rathaus der Landeshauptstadt Düsseldorf
aufgrund der COVID-19-Pandemie derzeit
nur nach vorheriger Terminabsprache für
Besucher geöffnet ist, sodass für die Ein-
sichtnahme in die ausliegenden Planunterla-
gen vorab ein Termin zu vereinbaren ist. Dies
dient insbesondere der Vermeidung von
Wartezeiten und Ansammlungen. Eine Ter-
minvereinbarung ist unter der Rufnummer
+49(0)211 89-98790 möglich. Im Techni-
schen Rathaus gelten die Hygieneanforde-
rungen für öffentliche Gebäude

2. Zusätzlich können der Planfeststellungsbe-
schluss und die Planunterlagen während die-
ses Zeitraumes über die Internetseite der
Landeshauptstadt Düsseldorf
(https://www.duesseldorf.de/verkehrsmana
gement/verkehrsmanagement/planfeststell
ungsverfahren.html) eingesehen werden.
Darüber hinaus werden die Unterlagen wäh-
rend dieses Zeitraumes auch auf der Inter-
netseite der Bezirksregierung Düsseldorf
unter der Rubrik „Aktuelle Offenlagen“

http://url.nrw/offenlage veröffentlicht. Für
die Vollständigkeit und Übereinstimmung der
im Internet veröffentlichten Unterlagen mit
den amtlichen Auslegungsunterlagen wird
keine Gewähr übernommen.

Der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten
Unterlagen ist maßgeblich.

3. Der Planfeststellungsbeschluss gilt mit dem
Ende der Auslegungsfrist den übrigen
Betroffenen als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3
VwVfG NRW).

Landeshauptstadt Düsseldorf
Im Auftrag

Holger Odenthal
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– Ordnungsamt –

des Bescheides 5327 0005 1881 7871 SB 12
vom 04.08.2022 an Semra Kale, Lambarene-
straße 39, 47249 Duisburg

des Bescheides 5327 0005 4810 SB 13 vom
07.07.2022 an Spyridonos Dimos, Prevezis 0,
480 62 Korani, Griechenland

des Bescheides 5327 0005 1865 9133 SB 122
vom 01.08.2022 an Marcin Zagorowski, Fried-
richstraße 36 b, 45899 Gelsenkirchen

des Bescheides 5327 0005 1885 7806 SB 14
vom 21.06.2022 an Jean-Baptiste Bonnigac,
Rue Rabelats 3, 34700 Amboise, Frankreich

des Bescheides 5327 0005 1878 5791 SB 14
vom 10.08.2022 an Rodis Vicol,
Scheurenstraße 3, 40215 Düsseldorf

des Bescheides 5327 0005 1889 4965 SB 65
vom 01.07.2022 an Aparicio Alberto Garcia,
Avda Mazarredo 16, 33005 Bilbao, Spanien

des Bescheides 5327 o0005 1877 4706 SB 16
vom 30.06.2022 an Zaali Gurtskai,
ul. Gliwicka 2, 44-178 Przyszowice, Polen

des Bescheides 5329 0005 0407 8178 SB 12
vom 23.06.2022 an Pieter Zwiers, Van Ruus
Broeclaan 28, 9602 BG Hoogezand,
Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1871 1763 SB 55
vom 07.07.2022 an Volodymyr Tenetiukh,
Trakt Lubelski 98, 04-790 Warszawa, Polen

des Bescheides 5327 0005 1895 2922 SB 04
vom 14.07.2022 an Rodrigo Peduzzi,
Rue de Naples 15, 1050 Ixelles, Belgien

des Bescheides 5327 0005 1856 4175 SB 12
vom 27.06.2022 an Katarzyna Doktorczyk,
Friedrichstraße 36 b, 45899 Gelsenkirchen

des Bescheides 5329 0005 0401 8370 SB 121
vom 23.05.2022 an Semra Su, Eugenstraße 8,
44793 Bochum

des Bescheides 5327 0005 1875 7488 SB 65
vom 11.07.2022 an Wai Sun Sha, Markt 13,
6191 JH Beek, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1914 7322 SB 118
vom 10.08.2022 an Sediq Lasor,
Gänglatsvägen 33, 215 78 Malmö, Schweden

des Bescheides 5327 0005 1753 5880 SB 121
vom 03.08.2022 an Sandrin-Iulian Telescu,
Ottostraße 64, 47198 Duisburg

des Bescheides 5329 0005 0403 2062 SB 55
vom 04.07.2022 an Marcel Stenten, Prester-
straße 42, 4711 Walhorn/Lontzen, Belgien

des Bescheides 5327 0005 1898 5014 SB 58
vom 03.07.2022 an Abdelaziz Sadiri,
Crogasa 113, 30130 Beniel/Spanien

des Bescheides 5327 0005 1905 7609 SB 02
vom 12.07.2022 an Ali Karan, Wondelgemstraat
23a, 9000 Gent, Belgien

des Bescheides 5327 0005 1835 1694 SB 59
vom 03.07.2022 an Marin Raychevtopalov,
Varvarastr. 8, 4000 Plodiv, Bulgarien

des Bescheides 5327 0005 1885 6478 SB 02
vom 05.07.2022 an Jose Maria Martinez Diaz,
Capitan Haya 51, 28020 Madrid, Spanien

des Bescheides 5327 0005 1893 8890 SB 121
vom 28.06.2022 an Valentin-Dorin Stoica, OT
Holweide, Bergisch Gladbacher Straße 515,
51067 Köln

des Bescheides 5327 0005 1906 4656 SB 119
vom 18.07.2022 an Vlad F. Orgovan, Rue Chaf-
nay 153/0011, 4020 Lìege, Belgien

des Bescheides 5327 0005 1884 9889 SB 119
vom 19.07.2022 an Dadajonov Muhiddinjon,
Vetrurges G. 9-53, Kaunas. Litauen

des Bescheides 5327 0005 1896 9124 SB 65
vom 04.07.2022 an Artur Piotr Przychodni,
Hoorn 68, 6713 KR Ede GLD, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1903 0840 SB 12
vom 07.07.2022 an Ionut-Marian Voiculescu,
Bergisch Gladbacher Straße 515, 51067 Köln

des Bescheides 5327 0005 1902 6967 SB 18
vom 07.07.2022 an Ciprian Ionut Candeau,
Gogrevestraße 21, 40223 Düsseldorf

des Bescheides 5327 0005 1892 8215 SB 02
vom 01.07.2022 an Lorenzo Huizinga, Turf-
singel 1019, 9712 KM Groningen, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1894 2340 SB 119
vom 03.08.2022 an Idris Ahmed Mustafa,
Friedrich-Ebert-Straße 43, 47226 Duisburg

des Bescheides 5327 0005 1898 8870 SB 119
vom 11.07.2022 an Lon H A Ploemen, Bock-
houtstraat 13, 6471 AZ Eygelshoven,
Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1896 3959 SB 121
vom 22.07.2022 an Saman Sabah Qader
Sorchi, Adalbertseinweg 44, 52070 Aachen

des Bescheides 5327 0005 1894 4920 SB 65
vom 05.08.2022 an Jeet Singh, Reaburn
Court 147, UB5 5PQ Northolt, Großbritannien

des Bescheides 5327 0005 1896 9629 SB 119
vom 08.07.2022 an Emad Mshalwat, Laan van
Vollenhove 177, 3706 CE Zeist, Niederlande

des Bescheides 5328 0006 0966 3153 SB 59
vom 07.07.2022 an Ialcin Vefa,
Westtangente 51, 40880 Ratingen

des Bescheides 5329 0005 0411 0349 SB 14
vom 13.06.2022 an Petros Kechagidis, Klever
Straße 65, 40477 Düsseldorf

des Bescheides 5327 0005 1893 7915 SB 65
vom 01.07.2022 an Hodaifa Amajjaour, Saffier-
straat 47/3, 1074 GL Amsterdam, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1896 9159 SB 02
vom 04.07.2022 an Hikmet Orakci, Residence
Edgar Degas, Rue Raoul Dufy 8,
95200 Sarcelles, Frankreich

Öffentliche Zustellungen
des Bescheides 5329 0005 0414 0817 SB 02
vom 15.07.2022 an Baisur Schergis, Rostocker
Straße 16, 40595 Düsseldorf

des Bescheides 5327 0005 1889 3934 SB 13
vom 28.06.2022 an Lorenzo Giusto, Via Sant
Elena 12B, 31021 Mogliano Veneto (TV), Italien

des Bescheides 5327 0005 1892 4856 SB 57
vom 12.07.2022 an Rac Devilee, Johan Mael-
waelplein 7, 6511 BV Nijmegen, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1889 3365 SB 53
vom 14.07.2022 an Tomasz Kurek, ul. Karola
Szymanowskiego 11/11, 68-200 Zary, Polen

des Bescheides 5327 0005 1895 2264 SB 57
vom 11.07.2022 an Junyfer Prenger,
Koeweide 48, 6181 NZ Elsloo, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1885 5579 SB 59
vom 28.06.2022 an Petro Bezpalko,
Karlstraße 104, 40210 Düsseldorf

des Bescheides 5328 0006 0892 9800 SB 53
vom 15.06.2022 an Christian Kraub, Hafen-
straße 280, 45356 Essen

des Bescheides 5327 0005 1900 8292 SB 06
vom 04.07.2022 an Josephus T M van der
Wijst, De Vlonder 123, 5427 DD Boekel,
Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1847 7400 SB 04
vom 05.07.2022 an Ger Buijs, Bazuin 115, 2907
GH Capelle aan den Ijssel, Niederlande

Die Bescheide können beim Ordnungsamt der
Landeshauptstadt Düsseldorf, Erkrather Str 1-3,
40233 Düsseldorf, Zimmer 110 eingesehen,
bzw. in Empfang genommen werden.

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen in
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Jugendamt
– Unterhaltsvorschussstelle –

des Bescheides vom 05.08.2022 zum Akten-
zeichen 51/67-UH-009451 an Herrn Vladimir
Jakovlev, letzte bekannte Anschrift: Tichvinski
pereulok 10/12, 127055 Moskau/Russische
Föderation

des Bescheides vom 05.08.2022 zum Akten-
zeichen 51/67-UH-016299 an Herrn Szabolcz
Jozsef Kiss, letzte bekannte Anschrift: Vezpre-
miut, 1102 Budapest/Ungarn

des Bescheides vom 05.08.2022 zum Akten-
zeichen 51/67-UH-015336 an Herrn Ernesto
Reyes Hernandez, letzte bekannte Anschrift:
Boschstraße 73, 40589 Düsseldorf

des Bescheides vom 29.07.2022 zum Akten-
zeichen 51/67-UV-034691-5870 an Herrn
Bastisch, Tobias, letzte bekannte Anschrift:
Walter-Flex-Straße 3, 42697 Solingen
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der rechtswahrenden Mitteilung nach § 7 (2)
UVG vom 28.07.2022 zum Aktenzeichen
51/67-UV-038333-5670 an Herrn Oleksiy
Protas letzte bekannte Anschrift: Ukraine

der rechtswahrenden Mitteilung nach § 7 (2)
UVG vom 03.08.2022 zum Aktenzeichen
51/67-UV-024472-5690 an Herrn Zbigniew
Wozniak letzte bekannte Anschrift:
Kirchstraße 32 in 40227 Düsseldorf

der rechtswahrenden Mitteilung nach § 7 (2)
UVG vom 03.08.2022 zum Aktenzeichen
51/67-UV-038141-5690 an Herrn Zbigniew
Wozniak letzte bekannte Anschrift:
Kirchstraße 32 in 40227 Düsseldorf

der rechtswahrenden Mitteilung nach § 7 (2)
UVG vom 03.08.2022 zum Aktenzeichen
51/67-UV-038140-5690 an Herrn Zbigniew
Wozniak letzte bekannte Anschrift:
Kirchstraße 32 in 40227 Düsseldorf

Das Schriftstück kann beim Jugendamt –
Unterhaltsvorschussstelle –, Willi-Becker-
Allee 10, 40227 Düsseldorf, Zimmer 301 einge-
sehen bzw. in Empfang genommen werden.

Öffentliche Sitzung
Ausschuss für Wohnungswesen
und Modernisierung
Montag, 22. August, 15 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführerin: Heike Prießen,
Tel: 89-96195

Bauausschuss
Dienstag, 23. August, 15 Uhr
Rathaus, Sitzungssaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführer: Antonio Collura,
Tel: 89-93230

Ausschuss für Gesundheit und Soziales
Dienstag, 23. August, 15 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführerin: Sabine Novy,
Tel: 89-25878

Bezirksvertretung 5
Dienstag, 23. August, 17 Uhr
Kaiserswerther Rathaus, Kaiserswerther
Markt 23, Sitzungssaal
Schriftführer: Günter Gläser,
Tel: 89-93019

Sportausschuss
Mittwoch, 24. August,14 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführer: Thomas Böhm,
Tel: 89-95208

Ausschuss für Planung
und Stadtentwicklung
Mittwoch, 24. August, 17 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführer: Hartmut Knorr,
Tel: 89-96844

Kulturausschuss
Donnerstag, 25. August, 15 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführerin: Linda Hannemann,
Tel: 89-24412

Jugendrat
Donnerstag, 25. August, 18 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführerin: Fabienne Behr,
Tel: 89-24251

Bezirksvertretung 8
Donnerstag, 25. August, 18 Uhr
Rathaus Eller, Sitzungssaal, Gertrudisplatz 8
Schriftführerin: Jutta Fischer,
Tel: 89-93318

Ausschuss für öffentliche Einrichtungen,
Stadtökologie, Abfallmanagement und
Bevölkerungsschutz
Freitag, 26. August, 13 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführer: Andreas Luberichs,
Tel: 89-28888

Bezirksvertretung 1
Freitag, 26. August, 14 Uhr
Rathaus, Sitzungssaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführer: Leo Mäulen,
Tel: 89-96026

Bezirksvertretung 9
Freitag, 26. August, 16 Uhr
Rathaus Benrath, Benrodestraße 46
Schriftführerin: Regina Henning,
Tel: 89-97127

Das Schriftstück gilt zwei Wochen nach
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung als
zugestellt. Mit der öffentlichen Zustellung wer-
den Fristen in Gang gesetzt nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Amt für Migration und Integration
– Abteilung Kommunale Ausländerbehörde –

Ordnungsverfügung vom 26.07.2022, Aktenzei-
chen 54/323-ni-193509 an den serbischen
Staatsangehörigen Goran MILADINOVIC
*05.05.1974, Henkelstraße 257,
40599 Düsseldorf

Die Ordnungsverfügung kann beim Amt für
Migration und Integration, Abteilung Kommu-
nale Ausländerbehörde, 54/3, Erkrather
Straße 377-389, 40231 Düsseldorf, eingesehen,
bzw. in Empfang genommen werden.

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

– Stadtkasse –

Die Eintragungsanordnung
VLST00953838/00011 vom21.07.2022
an Katarina Sergejewna Popowa, Am Gengel-
sträßchen 3 in 40468 Düsseldorf.

Die Eintragungsanordnung
VLST00680459/0022 vom 21.06.2022
an Vladimirs Sumahers, Ulmenstraße 114 in
40476 Düsseldorf.

Die Eintragungsanordnung kann bei der Stadt-
kasse der Landeshauptstadt Düsseldorf,
Erkrather Straße 349, 2. OG, Raum 218,
40231 Düsseldorf nach telefonischer Termin-
vereinbarung (0211/89-22467) eingesehen
bzw. in Empfang genommen werden.

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Kraftloserklärung
Der am 18.07.2022 ausgehändigte Auszug aus
der Genehmigungsurkunde für den Gelegen-
heitsverkehr mit Taxen mit der Ordnungs-
nummer 821 ausgestellt auf die Firma Tobish
Transfer GmbH, Gruitener Straße 17, gültig bis
27.06.2024, wird gemäß § 17 Abs. 5 des Perso-
nenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 08.08.1990
(BGBI.I S. 1690) in der jeweils geltenden
Fassung für kraftlos erklärt.

Eine Zweitschrift des Auszuges aus der Geneh-
migungsurkunde wurde durch ausgestellt.

Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
– Amt für Einwohnerwesen –
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Jagdbeirat
Montag, 29.08.2022, 15:00 Uhr
Ordnungsamt Düsseldorf, Worringer Str. 111
Sitzungssaal 4. OG
Schriftführung : Frau Czapla, Tel.: 89-94002

Kraftloserklärung
Der am 31.03.2021 ausgehändigten Auszüge
aus den Genehmigungsurkunden für den Gele-
genheitsverkehr mit Mietwagen mit den Ord-
nungsnummern 1621 und 1624 ausgestellt auf
die Firma Kornel Miklos Götz, Oststraße 80,
40210 Düsseldorf, gültig bis 20.01.2022, wer-
den gemäß § 17 Abs. 5 des Personenbeförde-
rungsgesetzes (PBefG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 08.08.1990 (BGBI.I S.
1690) in der jeweils geltenden Fassung für
kraftlos erklärt.

Eine Zweitschrift der Auszüge aus den Geneh-
migungsurkunden wurden am 11.08.2022 aus-
gestellt.

Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
– Amt für Einwohnerwesen –

Zeit
für uns

Düsseldorf
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VHS-Kursangebote
für Eltern und Kinder
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